
 
 
 
 

Mietvertrag Sanitärwagen 
 
 
 
 
Vermieter:  Freiwillige Feuerwehr Speikern e.V. 
   Vertreten durch den 1. Vorstand Björn Teuschel 
   Kersbacher Str. 14 
   91233 Neunkirchen am Sand - Speikern 
   Mobil: 0162/9029211 
 
 
Mietgegenstand: 1x Sanitärwagen 
   Getrennte Bereiche für Herren und Damen mit jeweils separaten Eingängen 
   WC-Damen mit 2 abschließbaren Kabinen und Handwaschbecken 
   WC-Herren mit 1 abschließbaren Kabine, Urinalbecken und ebenfalls  
   eigenem Handwaschbecken 
   Wasseranschluss über sog. Gardena-Kupplung 
   Inkl. Außen- und Innenbeleuchtung, Stromanschluss: 220V 
   Abwasseranschluss an Kanalisation erforderlich (z. B. über Straßenablauf) 
   
 
 
Standort:  Freiwillige Feuerwehr Speikern e.V. 
   Kersbacher Straße 14 
   91233 Neunkirchen a. S. - Speikern 
 
 
Mieter/Veranstalter: _________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________ 
 
 
Mietdauer:  _________________________________________________________ 
 
 
Mietpreis:  Leihgebühr 75,00 € / pro Wochenende 
 
 
Vereinbarte Kaution: ____250,00 Euro in bar bei Abholung ___________ 
 
 
§1) Der Mieter haftet für den Mietgegenstand im gesamten Umfang. Die Haftung schließt auch  
 den Transport des Toilettenwagens vom Vermieter zum Mieter und zurück mit ein. 
 
§2) Für den Transport des Sanitärwagens wird ein Traktor mit Zugmaul benötigt. Die  
 Transportgeschwindigkeit darf 25km/h nicht überschreiten. 
 
§3) Der Sanitärwagen wird sauber und in ordentlichen Zustand übergeben. Für Handtücher, 
 WC-Papier etc. muss der Mieter selbst sorgen. 
 



 
 
 
 
 
§4) Der Wagen ist durch den Mieter von seinem Standplatz abzuholen und nach Ablauf der Miet- 
 dauer gereinigt wieder zurückzubringen. Eine Lieferung ist nur im Ortsbereich nach Verein- 
 barung möglich. Für die sichere Aufstellung und sicheren Betrieb hat der Mieter selbst zu  
 sorgen. 
 
§5) Bei Rücknahme des Wagens findet eine Sichtkontrolle statt. Sollte hierbei festgestellt werden, 

dass wegen Verschmutzung eine nachträgliche Reinigung nötig wird, wird hierfür eine zusätz-
liche Gebühr von 25,00 € erhoben. 

 
§6) Beim Betrieb des Sanitärwagens sind die geltenden Hygienevorschriften einzuhalten. Ein  
 Hygienekonzept für die jeweilige Benutzung des Sanitärwagens ist durch den Mieter eigen- 
 verantwortlich aufzustellen und umzusetzen. 
 
§7) Alle in diesem Vertrag genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen 19% Mehr- 
 wertsteuer. Dieser Vertrag wird von beiden Parteien im gesamten Umfang und ohne Vor- 
 behalte anerkannt. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht.  
 
 
 
 
 
Speikern, den___________________ 
 
 
 
 
 
___________________     __________________________ 
           Vermieter             Mieter 
 
 

 
 
 
Daten zur Zugmaschine und Zugmaschinenführer (wird ausgefüllt bei Abholung des 
Sanitärwagens) 
 
 
 
 
Amtl. Kennzeichen der Zugmaschine:_________________________________________________ 
 
 
 
Zugmaschinenführer:_______________________________________________________________ 


